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Betrifft

109. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Miinster im Stadtbezirk Minster-Siidost im
Stadtteil Gremmendorf-West im Bereich Bertha-von-Suttner Weg / Willy-Brandt-Weg / Albersloher
Weg

Kenntnisnahme des Planentwurfs zur 6ffentlichen Auslegung

[Neubau Polizeiprasidium und Anpassung Planungsrecht im Bereich Gartenfachmarkt]

Beratungsfolge

126.01.2021  Bezirksvertretung Miinster-Siidost Bericht |
104.02.2021  Ausschuss fiir Stadtplanung und Stadtentwicklung Bericht |
Bericht:

Die Verwaltung beabsichtigt, den Entwurf der 109. Anderung des Flachennutzungsplans (FNP) der
Stadt Minster im Stadtbezirk Minster-Sdost im Stadtteil Gremmendorf-West im Bereich Bertha-von-
Suttner Weg / Willy-Brandt-Weg / Albersloher Weg 6ffentlich auszulegen.

Einordnung der Planung

Die Stadt Minster plant zusammen mit der Polizei eine Verlagerung des Polizeiprasidiums in den
Gewerbepark Loddenheide. Zu diesem Zweck mussen sowohl der Flachennutzungsplan geandert
werden (vorliegende 109. FNP-Anderung) als auch ein Bebauungsplan aufgestellt werden (Bebau-
ungsplan Nr. 611).

Zur Einleitung des FNP-Anderungsverfahrens ergeht parallel zu dieser Berichtsvorlage eine Be-
schlussvorlage an den Rat (V/0972/2020). Der Bereich der FNP-Anderung erstreckt sich Uber den
geplanten Standort des Polizeiprasidiums hinaus auf den westlich angrenzenden bestehenden Gar-
tenfachmarkt (néhere Erlauterungen siehe unten: Kerninhalte der Planung). Den einleitenden Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 611: Westlich Albersloher Weg / Noérdlich Willy-
Brandt-Weg hat der Rat bereits am 12.02.2020 gefasst (Vorlage Nr. VV/1218/2019).
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Kerninhalte der Planung

Im wirksamen Flachennutzungsplan ist der Anderungsbereich der 109. FNP-Anderung als Gewerbe-
gebiet (GE) dargestellt. Der Anderungsbereich besteht aus zwei Teilflachen, die unterschiedlich aus-
gewiesen werden sollen. Die gréRere, 6stliche Teilflache soll zuklnftig der Standort des neuen Poli-
zeiprasidiums Munster sein. Aus diesem Grund wird der Teilbereich in eine Flache flir den Gemein-
bedarf mit der Zweckbestimmung Verwaltung umgewidmet werden.

Auf der westlichen Teilflache befindet sich seit 2001 ein grof¥flachiger Gartenfachmarkt mit rund
7.000 m? Verkaufsflache. In Anpassung des Planungsrechts an den Bestand und unter Bericksichti-
gung der einzelhandelsstrukturellen Entwicklungsziele flr den Planbereich gemall dem vom Rat am
14.03.2018 beschlossenen ,Einzelhandels- und Zentrenkonzept Minster” soll diese Teilflache in ein
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel — nicht zentrenrelevante Kernsortimente (SO
EH-NZK) umgewidmet werden.

In den jeweils vom Rat der Stadt Miinster beschlossenen Fassungen des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzepts aus den Jahren 2004 und 2009 (1. Fortschreibung) sowie auch gemal der aktuellen
2. Fortschreibung 2018 (Ratsbeschluss vom 14.03.2018) ist der Anderungsbereich Bestandteil des
ausgewiesenen Sonderstandortes flr grof3flachigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Kern-
sortimenten. Dieser Sonderstandort, umfasst zudem auch die unmittelbar nordlich anschlieRenden
Flachen (Selbstbedienungswarenhaus Marktkauf, Baumarkt Hellweg) bis zur Egbert-Snoek-Stralie,
die im FNP bereits als Sondergebiete mit den Zweckbestimmungen SB-Warenhaus / Bau- und Gar-
tenmarkt (SO SB-WH/BuG) bzw. Bau- und Gartenmarkt / Verwaltung (SO BuG/V) dargestellt sind.

Die bisherige sowie die zukunftige Darstellung der Flachen im FNP ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Beteiligungsschritte

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und friihzeitige Beteiligung der Behor-
den und sonstigen Tréager Offentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB):

Corona-bedingt wurde die 109. Anderung des FNP im Rahmen der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteili-
gung flr vier Wochen ausgelegt und nicht in einer Prasenzveranstaltung 6ffentlich vorgestellt. Der
Vorentwurf war zusammen mit einem Erldauterungstext vom 23. November bis zum 18. Dezember
2020 im Stadtportal sowie im Kundenzentrum des Stadthauses 3 wahrend der Offnungszeiten ein-
sehbar. Telefonisch, per E-Mail oder nach Voranmeldung persénlich bestand fir Interessierte die
Méglichkeit sich zu informieren und die Planung zu erdrtern. Es wurden allerdings keine Anregungen
oder Stellungnahmen seitens der Offentlichkeit vorgetragen.

Parallel zur friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung wurde die friihzeitige Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange durchgefuhrt.

Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und weitere Beteiligung der Behérden und sonstigen
Tréger offentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB):

Aktuell werden noch die fur die offentliche Auslegung erforderlichen Planunterlagen in Abstimmung
mit den zur frihzeitigen Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange einge-
gangenen Stellungnahmen erarbeitet. Sie kdnnen daher nicht vollstdndig Bestandteil dieser Vorlage
sein. Rechtzeitig zur 6ffentlichen Auslegung werden die abgestimmten Unterlagen (Plan, Begrin-
dung, Stellungnahmen und Gutachten) vollstandig vorliegen.

Der Entwurf der 109. FNP-Anderung soll im Anschluss an die Beratung in den politischen Gremien

offentlich ausgelegt werden. Zeitgleich soll die weitere Beteiligung der Behérden und sonstigen Tra-
ger offentlicher Belange durchgefihrt werden.
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Parallel dazu sollen auch die 6ffentliche Auslegung und die weitere Behordenbeteiligung zum Bebau-
ungsplan Nr. 611 stattfinden. Siehe hierzu auch die entsprechend parallel zu beratende Berichtsvor-
lage V/1040/2020.

. V.

gez.

Robin Denstorff
Stadtbaurat
Anlagen:

Anlage A
Anlage 1 — Planzeichnung (Vorentwurf)

V/1039/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Anlage
	FLD_SIDAT

